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 Veröffentlicht am 17.10.1962

Norm

EO §43

Rechtssatz

Die Aufschiebung der Exekution ist grundsätzlich bei jeder Exekutionsart und in jedem Stadium der Exekution möglich,

solange diese nicht beendet ist, also auch nach Bewilligung der Exekution. Die Aufschiebung einer noch nicht

vollzogenen Exekution ist allerdings der Aufschiebung einer Exekution unter Aufhebung der vollzogenen

Exekutionsakte nach § 43 Abs 2 EO gleichzuhalten, sie kann daher nur bei Leistung der Sicherheit für die volle

Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches bewilligt werden.
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unter Aufhebung der vollzogenen Exekutionsakte nach § 43 Abs 2 EO gleichzuhalten, sie kann daher nur bei

Leistung der Sicherheit für die volle Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches bewilligt werden. (T2)

Beisatz: Auch bei einer nur Zug um Zug gegen Liegerung eines bestimmten Gegenstandes zu erbringenden

Geldleistung bemisst sich eine solche Sicherheit in der Höhe des betriebenen Anspruches. (T3)
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nur: Die Aufschiebung einer noch nicht vollzogenen Exekution kann nur bei Leistung der Sicherheit für die volle

Befriedigung des vollstreckbaren Anspruches bewilligt werden. (T5)
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nur T5; Beisatz: Dies muss auch für das Unterbleiben der Vollziehung von zur Sicherstellung bewilligten

Exekutionshandlungen gemäß § 376 Abs 1 Z 2 EO gelten. (T7)
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Vgl; nur T5; Beisatz: Wenn auch im Rahmen der Fahrnisexekution der Vermögensnachteil des

Aufschiebungswerbers auch vor Pfändung von Gegenständen als offenkundig erachtet wird, so ist die

Aufschiebung in diesem Verfahrensstadium nur gegen Sicherheitsleistung zu bewilligen. (T8)
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